
Satzung 
über Auszeichnungen des Marktes Wiesenttal 

 
 
Der Markt Wiesenttal erläßt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern – GO – 
eine Satzung über Auszeichnungen: 
 

§ 1 
 
Der Markt Wiesenttal verleiht an besonders verdiente Persönlichkeiten 
 
- den Ehrenteller des Marktes Wiesenttal 
- den Ehrenteller mit Urkunde des Marktes Wiesenttal 
- den silbernen Ehrenring 
- den goldenen Ehrenring 
- das Ehrenbürgerrecht nach Art. 16 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern. 
 

§ 2 
 
(1) Der Ehrenteller kann an Persönlichkeiten verliehen werden, die sich durch besonders treues und 

fruchtbares Wirken für das Wohl des Marktes und seiner Bürgerschaft hohe Verdienste erworben ha-
ben. 

 
(2) Der Ehrenteller mit Urkunde kann an Persönlichkeiten verliehen werden, die sich über lange Zeit im 

politischen und gesellschaftlichen Leben herausragende Verdienste erworben haben. 
 

§ 3 
 
(1) Der silberne Ehrenring kann an Persönlichkeiten verliehen werden, die durch ihre hervorragenden Leis-

tungen auf den Gebieten der Kunst und Wissenschaft, der Wirtschaft, des Sozialwesens und des öf-
fentlichen Lebens das Wohl und das Ansehen des Marktes gemehrt haben. 

 
(2) Der goldene Ehrenring kann an Persönlichkeiten verliehen werden, die durch ihre hervorragenden Leis-

tungen auf den Gebieten der Kunst und Wissenschaft, der Wirtschaft, des Sozialwesens und des öf-
fentlichen Lebens über lange Zeit das Wohl und das Ansehen des Marktes gemehrt haben. 

 
 

§ 4 
 
Das Ehrenbürgerrecht kann an Personen verliehen werden, die durch ihr öffentliches Wirken entscheidend 
die Entwicklung des Marktes beeinflußt und das Wohl der Bürgerschaft gefördert haben. 
 

§ 5 
 
(1) Derselben Persönlichkeit können nacheinander mehrere Auszeichnungen zuteil werden. 
 
(2) Gleichzeitig können Ehrenbürger höchstens je fünf, Inhaber des silbernen und goldenen Ehrenringes 

höchstens je drei Persönlichkeiten sein. 
 

§ 6 
 
(1) Ehrenbürger sind zu festlichen Veranstaltungen des Marktes als Ehrengäste einzuladen. 
 
(2) Die Ehrenbürgerurkunde, der silberne Ehrenring, der goldene Ehrenring und der Ehrenteller gehen mit 

der Aushändigung in das Eigentum des Ausgezeichneten über. 
 

§ 7 
 
(1) Der Ehrenteller besteht aus Reinzinn mit geprägtem Siegel des Marktes Wiesenttal. Der Name des 

Ausgezeichneten und das Datum der Verleihung werden eingraviert. 
 
(2) Bei einer Auszeichnung durch Ehrenteller mit Urkunde wird zusätzlich zu dem Ehrenteller nach Absatz 

1 eine Verleihungsurkunde ausgefertigt. 



 
(3) Der silberne Ehrenring ist aus 825/000 Sterling Silber. Er trägt oben das Wappen des Marktes Wiesent-

tal. In der Innenseite wird der Name des Ausgezeichneten und das Datum der Verleihung eingraviert. 
 
(4) Der goldene Ehrenring ist aus 750/000 Gold. Er trägt oben das Wappen des Marktes Wiesenttal. In der 

Innenseite wird der Name des Ausgezeichneten und das Datum der Verleihung eingraviert. 
 

§ 8 
 
(1) Berechtigt zur Einreichung von Vorschlägen für Auszeichnungen ist der Bürgermeister, jedes Marktge-

meinderatsmitglied und der Marktgemeinderat. Die Vorschläge sind mit eingehender Begründung dem 
Bürgermeister zuzuleiten. 

 
(2) Wird eine Auszeichnung vorgeschlagen, so ist darüber vom Marktgemeinderat in nichtöffentlicher Sit-

zung zu beschließen. 
 

§ 9 
 
Der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte zieht den Verlust der Auszeichnungen aufgrund dieser Satzung 
nach sich. Die Ehrenbürgerurkunde, der Ehrenring, der Ehrenteller und die Verleihungsurkunde sind in die-
sem Falle dem Markt zurückzugeben. 
 

§ 10 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Wiesenttal, 02.05.2002 
 
      gez.    (L.S.) 
 
Helmut Taut 
Bürgermeister 
 
 
 
    ___________________________________________ 
 
 
Die Satzung ist mit ihrem Wortlaut Bestandteil des Beschlusses des Marktgemeinderates vom 30.04.2002. 
 
Sie wurde im Mitteilungsblatt Nr. 5 am 10.05.2002 amtlich bekannt gegeben. 


